
Beauftragung Übernahme der Aufgaben einer
stellvertretenden Schulleitung und Vergütung
Beitrag von „Seph“ vom 3. Februar 2025 21:35

Zitat von Orlea

Dort ist ja nur die Rede von Beamten und Beamtinnen - ich bin aber angestellte
Lehrerin. Gilt das trotzdem?

Oh tut mir Leid, das hatte ich tatsächlich übersehen. Ist dann als Tarifvertrag der TV-L
maßgeblich für dich? Dieser sieht in §14 Abs. 1 interessanterweise wirklich vor, dass bei
vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit eine persönliche Zulage ab dem
ersten Tag zu zahlen ist, sofern diese Tätigkeit für mindestens einen Monat ausgeübt wurde.
Möglicherweise ist deine Bezügestelle auch dieser Verwechslung erlegen. Insofern könnte sich
unter Bezug auf die o.g. Norm ein Nachhaken noch einmal lohnen.
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